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Informationen und Vertragsbedingungen zum Sprachaufenthalt 

Gesamtorganisation Wirtschaftsschule KV Winterthur & Linguista Sprachaufenthalte 

Sprachschule CES (Centre of English Studies), Dublin, Irland  

Praktikums-Organisa-
tion 

Irish Education Partners (IEP), Dublin 

Visum Wenn Sie für den Sprachaufenthalt ein Visum benötigen, kümmern Sie sich unbedingt sofort nach Ihrer 
Anmeldung darum. Wir helfen Ihnen gerne dabei. 

Hinreise Sonntag, 1. Juni 2025 

Rückreise Samstag, 21. Juni 2025  

Kosten Reise, Sprachschule, Praktikum, Gastfamilie DZ mit HP, Aktivitäten,  
Bus Pass gemäss Angebot von Linguista: CHF 2’990.- 
Beitrag WSKVW für DualogW-Partner CHF - 1’001.- 
Beitrag Movetia CHF - 1’989.- 
Ihre Kosten CHF 0.- / 1’001.- 
Ob Ihr Lehrbetrieb die WSKVW mit Lehrfirmenbeiträgen unterstützt und somit DualogW-Partner ist, erfah-
ren Sie von Ihrer Berufsbildnerin/Ihrem Berufsbildner oder von unserem Sekretariat. 
Movetia unterstützt Sprachaufenthalte mit Praktikum im Rahmen der Übergangslösung für Erasmus+ finan-
ziell sehr grosszügig. Dafür müssen Sie gewisse Leistungen erbringen (siehe PPT vom Info-Anlass). 

In den Kosten nicht 
enthaltene Leistungen 

Mittagessen, Annullationskostenversicherung, Versicherungen (Krankheit, Unfall, Haftpflicht), allfällige Vi-
sumsgebühren, Taschengeld.  
Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Annullationskostenversicherung. 

Anmeldeverfahren Anmeldeschluss an der WSKVW ist der 30. November 2024. Die Anmeldung ist verbindlich.  
Es stehen 20 Plätze zur Verfügung. Die Vergabe erfolgt nach Eingang der Anmeldungen. 
Danach erhalten Sie von Linguista ein Email mit dem detaillierten Angebot und einen Link, über den Sie 
sich bis am 20. Dezember 2024 anmelden müssen. 
Hinweis für BMZ: Der Aufenthalt Sprache und Praktikum kann den obligatorischen Sprachaufenthalt im 3. 
Lehrjahr ersetzen. 

Rücktrittskosten Falls Sie den Sprachaufenthalt nicht antreten können, schicken Sie Ihre Abmeldung schriftlich an die 
WSKVW und zusätzlich an Linguista. Trifft diese Mitteilung bis 60 Tage vor Beginn der Hinreise bei uns 
und Linguista ein, verrechnet Linguista Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von CHF 600.-. Ab dem 59. Tag 
bis 4 Tage vor Abreise betragen die Annullierungskosten 90% des Arrangementpreises. Ab 3 Tage vor 
Abreise betragen die Kosten 100% also CHF 3’090.- 
Beachten Sie bitte, dass Sie bei einem Nichtantritt des Aufenthalts den Gesamtbetrag, also die vollen 
Kosten inkl. der Beiträge von Movetia und allenfalls DualogW, zurückerstatten müssen.  

 
Regeln der WSKVW 

Gültig von der Abreise bis zur Ankunft am Flughafen Zürich 

Allgemein Bitte denken Sie daran, dass Sie in Dublin Botschafter der Schweiz, der WSKVW und Ihres Lehrbetriebes 
sind. Verhalten Sie sich daher bitte anständig und respektvoll und hinterlassen Sie einen guten Eindruck. 

Gastfamilie Verhalten Sie sich rücksichtsvoll gegenüber Ihrer Gastfamilie und versuchen Sie sich bestmöglich einzu-
gliedern. 
Das Mit-nach-Hause-Nehmen von anderen Personen ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Gastfamilie 
erlaubt. Übernachten in anderen Gastfamilien ist nicht erlaubt. 

Schulbesuch & Prakti-
kum 

Der Besuch des Unterrichts und Praktikums ist während des gesamten Sprachaufenthalts obligatorisch. 
Absenzen melden Sie unverzüglich der Sprachschule vor Ort (CES). 
Erscheinen Sie nüchtern und pünktlich zum Unterricht/Praktikum und beteiligen Sie sich aktiv am Unter-
richt und bei der Arbeit. 
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Die Regeln/Bestimmungen der Schule sowie des Praktikumsbetriebs sind zu akzeptieren und zu respek-
tieren (Schul- und Arbeitszeiten, Vertrauensregeln etc.). 

Alkohol & Co. Der Konsum von Alkohol und anderen psychoaktiven Substanzen ist vor und während des Unter-
richts/Praktikums und anlässlich weiterer Schulveranstaltungen (inkl. Ausflüge) untersagt. 
Falls Sie in Ihrer Freizeit Alkohol konsumieren, tun Sie das bitte in vernünftigem Mass und fallen Sie in der 
Öffentlichkeit nicht negativ auf.  
Bitte beachten Sie die generellen Bestimmungen des irischen Gesetzgebers:  
a) Der Konsum von Alkohol ist für unter 18-Jährige verboten!  
b) Der Verkauf oder die Gratisabgabe von alkoholischen Getränken an Minderjährige (unter 18-Jährige) 

ist sowohl in Bars, Restaurants etc. als auch in Supermärkten, Tankstellen etc. verboten. 
c) Personen, welche in betrunkenem Zustand auf Strassen, Wegen, Plätzen, Cafés oder anderen öf-

fentlichen Orten vorgefunden werden, werden von der Polizei auf eigene Kosten zur Ausnüchterung 
auf den nächsten Polizeiposten geführt. 

Illegale Drogen Während des ganzen Aufenthalts sind der Besitz, Konsum und Handel mit illegalen Drogen (auch Canna-
bis) untersagt. Beachten Sie unbedingt, dass Besitz, Konsum und Handel mit illegalen Drogen in Irland 
wesentlich strenger geahndet werden als in der Schweiz. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass für 
Sie in Irland das irische Strafrecht gilt! 

Noten Semesterzeug-
nis 

Sie verpflichten sich, während des Aufenthaltes einen Bericht zu schreiben und einen Videoclip zu drehen 
sowie alle Formulare von Movetia fristgerecht auszufüllen und einzureichen. Der Bericht und der Video 
Clip werden auf den Social Media Kanälen der WSKVW und von Movetia publiziert. 

Movetia Sie unterschreiben eine Lernvereinbarung und einen Vertrag mit Movetia. Zudem füllen Sie am Ende Ihres 
Aufenthaltes das Formular «Schlussbericht» von Movetia aus. 

Regelverstösse Sollten Sie gegen die Regeln verstossen, werden Sie von der Schule nach Hause geschickt. Die Rück-
reise müssen Sie dann selber organisieren und selber bezahlen. Die der WSKVW/Linguista entstandenen 
Kosten gehen zusätzlich zu Ihren Lasten. Der aus dem Bildungsfonds der WSKVW zugesprochene Betrag 
von CHF 1‘001.- sowie der Anteil der von Movetia zugesprochenen Tagessätze für Tage, die Sie früher 
nach Hause gehen, sind ebenfalls zurückzuzahlen.  

Frühzeitige Heimkehr Bei frühzeitiger Heimkehr informieren wir Eltern und Lehrbetrieb. Die Kosten für die Rückreise gehen zu 
Ihren Lasten. Forderungen für nicht erbrachte Leistungen sind ausgeschlossen. 

 


